
 
 
 
 

B E S C H L U S S A U S F E R T I G U N G  

(Die Genehmigung des Protokolls durch den Stadtrat steht noch aus) 
 
 
Gebührenberichte und Finanzbericht über die kostenrechnenden Einrichtungen; 
Künftiges Verfahren 
(Referent: Herr Fleckinger) 
 
Beratungsabfolge 
 

Sitzung Datum Beschlussqualität 

Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Wirtschaft und 
Arbeit 

17.03.2021 Vorberatung 

Stadtrat 25.03.2021 Entscheidung 

 
Antrag: 
 
1. Künftig ist von allen kostenrechnenden Einrichtungen der Stadt Ingolstadt ein Gebührenbericht 

anzufertigen und dem Stadtrat vorzulegen. 
2. Die Vorlage von Gebührenberichten hat jährlich zu erfolgen. Hiervon ausgenommen sind 

Jedermann-Einrichtungen mit Gebühreneinnahmen unter 200.000 €, die verpflichtet werden, 
alle zwei Jahre einen Gebührenbericht vorzulegen. 

3. Die Erstellung eines Finanzberichts über die kostenrechnenden Einrichtungen (vormals 
Subventionsbericht) wird nicht weiterverfolgt. Der entsprechende Beschluss (V0263/16) wird 
aufgehoben. 

 
 
 
 
Beschluss: 
 
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Wirtschaft und Arbeit vom  17.03.2021 

Mit allen Stimmen: 
Entsprechend dem Antrag befürwortet. 
 
 
Stadtrat vom  25.03.2021 

Mit allen Stimmen: 
Entsprechend dem Antrag genehmigt. 
 
 
 


